
Sehr geehrte Turnierteilnehmerin,

sehr geehrter Turnierteilnehmer,

ACHTUNG: Ab 16 Jahren gilt in Bayern auf Sportstätten FFP2
Maskenpflicht

für Ihre Nennung zu unserem Reitturnier in dieser
außergewöhnlichen Zeit vom 3.-4.7.2021 bedanken wir uns recht
herzlich.

Auf Grund der aktuellen Situation sind für die Durchführung von
Turnieren viele Auflagen zu erfüllen –

lesen Sie diese deshalb bitte aufmerksam durch!

ACHTUNG: Ab 16 Jahren gilt in Bayern auf Sportstätten FFP2
Maskenpflicht

Wichtig:

Wer Erkältungs-oder Krankheitssymptome verspürt oder in den
letzten zwei Wochen mit einer an Covid-19 erkrankten Person in
Kontakt war, darf das Turniergelände weder als Teilnehmer noch
als Begleiter betreten.

Anwesenheitsnachweis

Unter den Teilnehmerinformationen befindet sich ein Formular
„Anwesenheitsnachweis“. Dieses muss von jedem Reiter/Begleiter
vollständig ausgefüllt, unterschrieben sowie bei der Einfahrt bereit
gehalten und abgegeben werden. Da wir uns entschieden haben
Zuschauer unter Auflagen zuzulassen, können Teilnehmer Helfer
oder Freunde gerne mitbringen. Aber auch hier unterliegen wir der
Pflicht die Kontaktdaten aufzunehmen.

Anreise

Naviadresse: Frickenhäuser Str. 25, 97645 Ostheim

Den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu
leisten.



Ablauf

Während des gesamten Aufenthaltes auf unserem Turniergelände
ist die Einhaltung der Hygienemaßnahmen gem. Corona-
Schutzverordnung des Landes Bayern in der jeweils aktuellen
Fassung Pflicht.

Bitte regelmäßig Hände waschen und Desinfektionsmittel benutzen.

Beim Betreten von sanitären Einrichtungen oder geschlossenen
öffentlichen Räumen muss ein Mund-und Nasenschutz getragen
werden. Ebenso ist bei Schlangenbildung (z.B. an der Gastronomie,
an der Meldestelle) ein Mund-und Nasenschutz zu tragen sowie der
Mindestabstand einzuhalten.

Abreiten/Parcoursbesichtigung

In der Abreitehalle dürfen nicht mehr als 8 Reiter/Pferd-Paare zur
Vorbereitung gleichzeitig anwesend sein. An den Sprüngen der
Abreitehalle sind max. 4 Personen (2 pro Seite) gleichzeitig zulässig.

Auch hier gilt die Maskenpflicht.

Bei der Parcoursbesichtigung ist selbstverständlich der
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. Das
Tragen eines Mund-und Nasenschutzes bei der
Parcoursbesichtigung ist Pflicht.

Wir wünschen eine angenehme Anreise und bleibt gesund!

Euer Reit- und Fahrverein Ostheim


